
V
orab ist festzuhalten, dass nur
diejenigen Steuern sparen kön-
nen, für die auch eine Steuer

vom Finanzamt festgesetzt wird. Das
setzt voraus, dass die Einkünfte aus den
verschiedenen Einkunftsarten entspre-
chend hoch sind. Es gilt also: Nur die, die
nachhaltig hohe Erträge erwirtschaften,
werden auch tatsächlich Steuern sparen
können. Umgekehrt wird jemand, der auf
Dauer keine Gewinne erwirtschaftet,
auch nie mit der Steuer Probleme bekom-
men, weil er wenig oder keine Steuern
zahlt.

Das Anliegen eines jeden Selbstständi-
gen, also auch des Zahnarztes sollte es
sein, sein Unternehmen wirtschaftlich
erfolgreich zu führen – und somit para-
doxerweise eine möglichst hohe Steuer-
belastung zu erreichen. Dass die Abfüh-
rung von Steuern nach Erstellung der
Steuererklärung am Jahresende nicht
ausbleibt, ist dabei ein notwendiges

Übel. Zwar wird jeder Steuerberater zu-
sammen mit seinem Mandanten im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten al-
les tun, um die Steuerbelastung mög-
lichst gering zu halten. Trotzdem wird die
Besteuerung in den meisten Fällen nicht
auf Null gemindert werden können.

Höhe und Sinn von Steuern

Bei Einkommen ab 52.882 Euro pro Jahr
fällt in Deutschland derzeit der Spitzen-
steuersatz von 42 Prozent an. Hinzu
kommen der Solidaritätszuschlag von
5,5 Prozent der Einkommensteuer sowie
gegebenenfalls die Kirchensteuer von
acht oder neun Prozent der Einkommen-
steuer, entsprechend dem jeweiligen
Bundesland. Die Gesamtbelastung kann
somit etwa 48 Prozent des Einkommens
betragen. 

Ab Einkommen von 250.731 Euro werden
zusätzlich drei Prozent Einkommen-
steuer fällig (die sogenannte Reichen-
steuer). In Summe kann dies eine steuer-
liche Belastung von über 50 Prozent er-
geben. Alle hier genannten Beträge
gelten für Ledige. Bei Verheirateten wer-
den sie verdoppelt. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die
Steuern grundsätzlich von allen für alle
erhoben werden. Mit den Steuereinnah-
men des Staates werden wichtige Dinge
wie die Infrastruktur, Schulen, Museen

und öffentliche Einrichtungen finan-
ziert. Aber auch für Forschungsprojekte
und zur Stärkung der heimischen Wirt-
schaft werden Steuern verwendet. Bei
der Zahlung von Steuern sollte man sich
dessen bewusst sein.

Wie nun kann dieses Wissen von Exis-
tenzgründern in ihre Planung einbezo-
gen werden? Auch hier hilft wieder der
Grundsatz: erst wirtschaftlich, dann
steuerlich denken. 

Geld ausgeben, um Steuern zu 

sparen?

Gelegentlich denken Selbstständige
beim Kauf von medizinischen Geräten
darüber nach, statt einem gleich zwei
neue Geräte anzuschaffen, um Steuern
zu sparen. Ein Zweitgerät bedeutet hö-
here Abschreibungen und somit eine Ver-
doppelung des Steuereffektes. Doch ist
ein Zweitgerät nur sinnvoll, wenn zeit-
gleich die Umsätze verdoppelt werden.
Warum das so ist, zeigt ein einfaches Re-
chenbeispiel:  Gibt man einen Euro aus,
spart man 42 Cent Einkommensteuer.
Unter dem Strich gibt man also 58 Cent
mehr aus als ohne Investitionen. Über-
legt man sich nun, dass die Investition
von einem Euro nicht notwendig ist, kein
Mehrgewinn erzielt wird und die Aus-
gabe nur getätigt wurde, um Steuern zu
sparen, hat man das eigene Vermögen
um reale 58 Cent gemindert.

Das Thema Steuern sparen bewegt die meisten Existenzgründer aus den unterschied-
lichsten Gründen und in unterschiedlichen Phasen der Existenzgründung. Dabei
kommt es vor allem hier auf den richtigen Zeitpunkt an. Wird das Thema erst zu spät
betrachtet, können Nachteile entstehen. Doch auch ein zu früh gelegter Fokus auf die
Steuern kann problematisch sein. Dann nämlich, wenn die Steuern das zentrale Krite-
rium bei der Planung werden. Warum die Steuer trotzdem ein wichtiger Bestandteil
der Überlegungen sein sollte und welche Möglichkeiten es gibt, Steuern zu sparen, wird
nachfolgend erörtert.
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STEUERN SPAREN 
bei der Praxisgründung 

_Wie viel BWL braucht der Zahnarzt?_



Hat man hingegen für einen Euro inves-
tiert, um zwei Euro Mehrgewinn zu erzie-
len, rechnet sich das wie folgt:

Wenn man sich beide Rechenbeispiele
vor Augen hält, lassen sich schon vor dem
ersten Schritt in die eigene Praxis Fehl-
entscheidungen vermeiden. Es gilt: 
die wirtschaftliche Betrachtungsweise
muss im Vordergrund stehen. Entschei-
dungen dürfen nicht primär aus dem
steuerlichen Blickwinkel heraus getrof-
fen werden. Und diese Regel wird den
Praxisinhaber ein ganzes Unternehmer-
leben lang begleiten. 

Praxiskosten geltend machen

Wie aber sieht die steuerliche Situation
bei den Kosten für eine Praxisgründung
aus? Grundsätzlich können alle Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit der
späteren Niederlassung zu tun haben, 
wie Fahrtkosten, Seminarkosten oder der
Kauf der ersten Geräte, gegenüber dem
Finanzamt erklärt werden. Das wirkt sich
positiv auf die Steuerzahlung bzw. -er-
stattung aus. In einigen Fällen werden be-
reits zwei Jahre vor der Niederlassung
solche Kosten verursacht. Die Belege da-
für sollte man im Rahmen der aktuellen
Einkommensteuererklärung beim Fi-
nanzamt als sogenannte „vorweg ge-
nommene Betriebsausgaben“ einreichen.
Dabei ist zu beachten,  dass die Aufwen-
dungen bereits im Jahr der Zahlung anzu-
setzen sind und nicht erst im Jahr der
Existenzgründung. Sofern man also früh-
zeitig weiß, was steuerrelevant ist, lassen
sich schon in den ersten Monaten der Nie-
derlassung durch das Sammeln von Bele-
gen Steuern sparen. Selbstverständlich
sind alle Aufwendungen in Verbindung
mit der Praxis grundsätzlich Betriebsaus-
gaben und mindern das Einkommen und
entsprechend auch die Steuerbelastung.
Schafft man Wirtschaftsgüter ab einer
bestimmten Höhe der Anschaffungskos-

ten an, sind diese nicht sofort als Ausgabe
zu verbuchen, sondern nach einer amtli-
chen AfA-Tabelle abzuschreiben. Das
heißt nichts anderes, als dass die Aufwen-
dungen auf mehrere Jahre verteilt wer-
den. So wird z. B. der Kaufpreis eines an-
geschafften Computers mit einem Wert
von 3.000 Euro auf drei Jahre mit je 1.000
Euro verteilt. Grundsätzlich gibt es für
solche Aufteilungszeiträume Vorschrif-
ten, doch lässt sich von diesen abweichen,
sofern die realen Verhältnisse andere
sind. Beim Kaufpreis der Praxis beispiels-
weise kann die Abschreibungssumme je
nach Inventar oder Patientenstamm ge-
mäß der amtlichen Vorgaben über eine
lange oder kurze Zeitphase aufgeteilt
werden. Was im Einzelfall das Beste ist,
kann ein Steuerberater ermitteln.

Achtung vor der „Steuerfalle“

Ist die Niederlassung erfolgt, stellt sich
die Frage nach der Abführung der Steuer.
Als Selbstständiger hat man dafür Sorge
zu tragen, die Steuer auf den Praxisge-
winn an das Finanzamt abzuführen. Wie
hoch diese am Anfang ist, richtet sich
nach der persönlichen Situation und dem
geschätzten Gewinn der Praxis. Die
Steuer muss im letzten Monat eines jeden
Quartals als eine Vorauszahlung an das
Finanzamt geleistet werden. Dabei ist zu
beachten: Gerade am Anfang der Praxis-
gründung gibt es dafür Spielräume, die
sich in Absprache mit einem Steuerbera-
ter nutzen lassen. In der Praxis hat sich
bewährt, von Beginn an regelmäßige
Steuerplanungen und -erwartungen zu
erstellen, damit die Steuern für die im lau-
fenden Monat erzielten Gewinne laufend
angespart werden können. So wird man,
wenn der erste Jahresgewinn vom Fi-
nanzamt festgestellt wird, keine Pro-
bleme mit etwaigen Nachzahlungen be-
kommen.

Sehr häufig wird aber übersehen, dass
nach einigen Jahren die ersten Abschrei-
bungen auslaufen. Hat man also bei-
spielsweise im ersten Jahr 300.000 Euro
investiert und schreibt diese Investition
über fünf Jahre linear mit je 60.000 Euro
ab, so hat man in den ersten fünf Jahren
eine Einkommensteuerersparnis von
25.200 Euro (42 Prozent von 60.000
Euro). Das Finanzamt bekommt somit bis
zum fünften Jahr per anno 25.200 Euro

weniger überwiesen. Im sechsten Jahr
aber, wenn keine Abschreibungen mehr
möglich sind, hat man automatisch
60.000 Euro mehr Gewinn, ohne dass
gleichzeitig mehr Umsatz erwirtschaftet
oder weniger Ausgaben getätigt wurden.
Entsprechend folgt eine Steuermehrbe-
lastung von 25.200 Euro. Es ist daher
dringend geboten, sich rechtzeitig auf die
folgende Liquiditäts-Mehrbelastung ein-
zustellen, um sogenannte „Steuerfallen“
zu vermeiden.

Liquiditätsprobleme lassen sich 

vermeiden

Steuerprobleme sind in der Regel Liquidi-
tätsprobleme. Oft gerät der Existenz-
gründer in Not, da mangels Planung zum
Zahltag nicht die entsprechenden liqui-
den Mittel zur Verfügung stehen. Unab-
hängig von den vom Finanzamt festge-
legten Zahlterminen muss die Steuer in
dem Monat zurückgelegt bzw. angespart
werden, in dem der Gewinn entsteht. Vo-
raussichtliche Gewinne kann man früh-
zeitig berechnen und rechtzeitig reagie-
ren. Insofern sollte die Frage nach dem
Steuern sparen bei der Praxisgründung
lauten: Wie lässt sich durch eine langfris-
tig ausgerichtete Planung und durch
kluge wirtschaftliche Entscheidungen
ein zahnmedizinisches Unternehmen am
Markt etablieren, das die Steuerbelas-
tung minimieren beziehungsweise kon-
stant und kalkulierbar halten kann? 
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Investition: 1,00 EUR
- Steuerspareffekt - 0,42 EUR
= Liquiditätsbelastung 
nach Steuern = 0,58 EUR

Mehrgewinn: 2,00 EUR
- Steuerbelastung - 0,84 EUR
- Liquiditätsbelastung 
nach Steuern aus Inv.  - 0,58 EUR
= Reingewinn = 0,58 EUR
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